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Wir haben sehr viel Verständnis dafür, dass es unterschiedliche Auffassungen zu all den bren-
nenden Themen gibt, die uns derzeit rund um die Pandemie bewegen. Unsere Demokratie 
lebt davon, dass wir uns dazu austauschen. Unsere Demokratie braucht vielfältige Meinun-
gen, die auch auf der Straße zum Ausdruck gebracht werden. Unsere Demokratie nimmt 
jedoch Schaden, wenn dabei auch nur der kleinste Platz geschaffen wird für extremistisches 
Gedankengut.
Exakt diese Gefahr sehen wir aktuell auch bei uns: Extremistische Gruppen rufen aktiv zu 
Protestkundgebungen auf. Sie schließen sich deutlich erkennbar anderen Demonstrationen 
an und missbrauchen diese ganz gezielt für ihre Propaganda.
Wir appellieren deshalb an Sie, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger: Treten Sie offen und 
transparent für Ihre Überzeugung ein. Lassen Sie es jedoch nicht zu, dass Ihre berechtigten 
Sorgen von extremistischen Gruppen für deren Zwecke instrumentalisiert werden.
Lassen Sie sich nicht vereinnahmen. Setzen wir uns gemeinsam ein für eine wehrhafte, für 
eine streitbare, für eine lebendige Demokratie.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

uns allen bleibt es nicht verborgen, dass die Corona-
Lage derzeit kontroverser diskutiert wird denn 
je. Fast zwei Jahre nach Pandemiebeginn haben 
sowohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen als 
auch zum Beispiel eine mögliche Impfpflicht das 
Potenzial, unsere Gesellschaft schwerwiegend und 
nachhaltig zu spalten. Das darf nicht geschehen.
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Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 
durch öffentliche Bekanntmachung
Für alle Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbe-
träge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gem. 
§ 27 Abs. 3 GrStG vom 07.08.1973 die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2022 wird mit den, in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen 
jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022 zur Zahlung 
fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben 
(Jahreszahler), wir die Grundsteuer als Jahresbetrag am 
01.07.2022 fällig.
Ändert sich die Besteuerungsgrundlage (Messbetrag) oder 
werden die Hebesätze im Laufe des Jahres 2022 geändert, 
werden den Steuerpflichtigen Änderungsbescheide zugestellt.
Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Grundsteuerbescheid für das Jahr 2022 zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe entweder
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erho-
ben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der Gemeinde Viereth-
Trunstadt, Weiherer Str. 6, 96191 Viereth-Trunstadt oder info@
viereth-trunstadt.de-mail.de .
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95442 Bayreuth, Hausan-
schrift: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 110321, 95442 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth zu erheben.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit der Ver-

sandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, die der der 
Absender sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-
Gesetz angemeldet ist, versehen sein. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

• Nach dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genann-
te Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksam-
keit dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die 
Einziehung der angeforderten Abgabe nicht aufgehalten.

• Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Wi-
derspruchsführer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolg-
los oder wird er zurückgenommen, hat derjenige, der den 
Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchs-
verfahrens zu tragen.

• Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Mess-
bescheid oder Zerlegungsbescheid) können nur durch 
Anfechtung des Grundlagenbescheides, nicht durch An-

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt 
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder 
verteilt werden kann, veröffentlichen wir die 
jeweils aktuelle Ausgabe auch online.

Nutzen Sie dieses Angebot schon jetzt unter:

https://epaper.wittich.de/2108

Mitteilungsblatt auch online

IN EIGENER SACHE

Blutspenderehrung 2021
Auch im Jahr 2021 wurde eine Ehrung der Blutspender durch 
die BRK-Rettungszentrale in Bamberg vorgenommen. Als Dank 
und Anerkennung für

25 Blutspenden an Frau Ursula Braun, Trunstadt
25 Blutspenden an Gabriele Röckelein, Trunstadt
75 Blutspenden an Frau Monika Jäger, Trunstadt
100 Blutspenden an Herrn Edgar Roth, Viereth
erhielten die zu ehrenden Spender jeweils eine Ehrennadel mit 
Urkunde des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreu-
zes sowie ein angemessenes Präsent per Post.
Gerne schließt sich die Gemeinde und Bürgermeisterin Regina 
Wohlpart den guten Wünschen an und dankt allen Spendern 
aufs Herzlichste.
Regina Wohlpart
1. Bürgermeisterin

Verbrauchsgebühren – 
Jahresabrechnung 2021

Im Dezember wurden die Ablese-
briefe für die Jahresabrechnung der 
Verbrauchsgebühren 2021 ver-
schickt. Spätester Zeitpunkt der 
Rückgabe war der 07.01.2022. Soll-
ten Sie den Zählerstand Ihrer Was-

seruhren bis heute noch nicht gemeldet haben, bitten wir 
dies unverzüglich nachzuholen. Eine Berücksichtigung kann 
sonst nicht mehr erfolgen.

Der Zählerstand ist Voraussetzung für die Abrechnung 
der Verbrauchsgebühren 2021 und die Festsetzung der 
Abschlagszahlungen 2022.

Liegt der Zählerstand bei der Gemeinde nicht vor, sind wir leider 
gezwungen den Verbrauch anhand des Vorjahreswertes zu schät-
zen. Dieser Wert wird auch für die Abschlagszahlungen 2022 
zugrunde gelegt.

Sollten Sie keinen Ablesebrief erhalten haben oder Ihren 
Zählerstand noch nicht gemeldet haben, setzen Sie sich 
bitte sofort mit Frau Böllner, Tel. 09503/9222-11 oder per 
E-Mail: boellner@viereth-trunstadt.de in Verbindung.

Vielen Dank.
Ihre Gemeindeverwaltung
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fechtung des Folgebescheides angegriffen werden (§ 351 
Abs. 2 AO). Einwendungen, die sich gegen die Steuerpflicht 
überhaupt, gegen die Höhe des Messbetrages bzw. Zerle-
gungsanteils oder gegen einen Verspätungszuschlag rich-
ten, sind also beim zuständigen Finanzamt vorzutragen.

Bei Steuerpflichtigen, die ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
haben, werden die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbar-
ten Konto abgebucht.
Steuerpflichtige, die die Grundsteuer nicht einziehen lassen, 
entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte bis zu den vorste-
hend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Viereth-Trunstadt, IBAN: DE78 7705 0000 0810 3450 09, BIC 
BYLADEM1SKB, bei der Sparkasse Bamberg.
Möchten Sie die Steuern zukünftig mittels SEPA Lastschriftman-
dat einziehen lassen, können Sie den Vordruck in der Finanz-
verwaltung bei Frau Böllner (09503/9222-11) erhalten oder Sie 
laden ihn von der Internetseite www.viereth-trunstadt.de her-
unter, drucken diesen aus und geben ihn im Original an die 
Gemeinde Viereth-Trunstadt weiter.

Abfallwirtschaft
Restmüll: Montag, 17. Januar 2022
Biotonne: Montag, 24. Januar 2022
Papiertonne: Dienstag, 8. Februar 2022
Gelber Sack: Freitag, 21. Januar 2022
Wertstoffhof (im Bauhof):
Winterzeit:
Mi. 16.30 - 18.00 Uhr
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr
Kompostierplatz Viereth, im Maintal (Tel. 09503/7651)

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen
Die Gemeinde Viereth-Trunstadt erlässt als zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde gemäß § 45 Abs. 1 u. 3 StVO i.V.m. Art. 
2 des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen vom 
28.06.1990 (BayRS 9210-1-W) folgende verkehrsrechtliche
Anordnung:
Auf den nachgenannten Straßen / Wegen / Plätzen wird folgen-
des aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 
angeordnet:
Im Gemeindeteil Weiher der Gemeinde Viereth-Trunstadt 
wird eine Tempo-30-Zone VZ 274.1 und 274.2) angeordnet.
Begründung:
Von Bürgern aus Weiher wurde angeregt, dass auch, wie 
bereits in Viereth und Trunstadt erfolgt, in Weiher eine 
Tempo-30-Zone angeordnet wird. Die Anordnung einer 
sogen. Tempo-30-Zone in Weiher wurde bei der Straßenver-
kehrsschau am 07.12.2021 mit den beteiligten Fachbehör-
den abgestimmt. Die neue Tempo-30-Zone verläuft südlich 
der vorhandenen Gemeindeverbindungsstraße Viereth - Tra-
belsdorf.
Der räumliche Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan 
ersichtlich.
Für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in Weiher wird 
daher eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen.
Die schriftliche verkehrsrechtliche Anordnung wird wirk-
sam mit der Installation und Aufstellung des Verkehrszei-
chens Tempo-30-Zone (VZ 274.1 und 274.2).
gez.
Regina Wohlpart
1. Bürgermeisterin

Jugendarbeit

(@ Jugendpflegerin Vanessa Konz)

Kindertreff- Öffnungszeiten in Viereth und 
Trunstadt
Aktuell müssen wir uns weiterhin an die 
2G-Regeln halten!

Kinder bis 14 Jahre, die regelmäßig in der Schule getestet wer-
den, sind von der 2G-Regel befreit!

Mund- und Nasenschutz ist bei Bewegung im Raum verpflich-
tend!

Eine Anmeldung ist erstmal noch erforderlich!

Jugendraum Trunstadt
(JUZ, Kirchberg)
Ab 6 Jahren
Freitags 15:30-17:30 Uhr
14.01.: *** Spiele, Spiele, Spiele ***
21.01.: *** Wir machen Mini-Donuts ***
28.01.: *** Kicker-Turnier ***

Jugendraum Viereth
(JUZ, Hauptstr. 29)
Ab 6 Jahren
Dienstags 16:30-18:00 Uhr

18.01.: *** Wir machen bunte Cakepops ***
25.01.: *** Mario-Kart-Turnier ***
01.02.: *** Wir basteln mit Salzteig ***

Jugendtreff-Öffnungszeiten in Viereth und Trunstadt
Viereth:
Dienstags: 18:00 – 19:30 Uhr
Freitags: 18:00-20:30 Uhr (alle 2 Wochen)
Trunstadt:
Freitags: 18:00 – 20:30 Uhr (alle 2 Wochen)

Landratsamt Bamberg

3G-Regelung für Zutritt im Landratsamt

Um den Dienstbetrieb sicherzustellen, gilt für den Zutritt in der 
Kreisverwaltungsbehörde ab Montag, 10. Januar, die 3G-Rege-
lung (geimpft, genesen, getestet). Die entsprechenden Nach-
weise mit Personalausweis oder Reisepass werden am Haupt-
eingang des Landratsamtes beziehungsweise am Eingang 
zum Gesundheitsamt (Postgebäude) überprüft.

Schnelltests sind 24 Stunden, PCR-Tests 48 Stunden ab Probe-
entnahme gültig. Schülerinnen und Schüler, die an ihrer Schule 
regelmäßig getestet werden, benötigen keinen zusätzlichen 
Nachweis. Für Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Kin-
der, die noch nicht eingeschult sind, gilt die 3G-Regelung nicht.
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Vorschläge für die Verleihung 
der Bayerischen Staatsmedaille 
für soziale Verdienste 2022
Das Landratsamt Bamberg bittet um Vorschläge für die Verlei-
hung der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste.
Geehrt werden Personen, die sich zum Wohl in Not gerate-
ner, kranker und hilflos gewordener Mitmenschen engagieren 
oder sich für Verbesserungen auf dem Gebiet der sozialen und 
gesundheitlichen Versorgung einsetzen. Mit der Auszeichnung 
werden aber auch Mitbürger bedacht, die sich um eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, um die Sicherheit am Arbeits-
platz, um die Bewahrung des sozialen Friedens in unserem 
Lande bemüht oder die sich für die Belange der Flüchtlinge 
und Vertriebenen eingesetzt haben.
Geeignete Vorschläge sollten bis spätestens 29.04.2022 vorlie-
gen.
Kontakt: Landratsamt Bamberg, Frau Martina Alt, Ludwigstr. 23, 
96052 Bamberg, Tel. 0951/85-622 oder per Mail: martina.alt@
lra-ba.bayern.de

Vorschläge 
für die Auszeichnung „Weißer Engel“
Das Gesundheitsministerium bittet für die nächste Verleihungs-
aktion um Vorschläge für die Auszeichnung „Weißer Engel“.
Gewürdigt werden Personen, die langjährige (ab cafünf Jahre) 
und regelmäßige ehrenamtliche Leistungen im Gesundheits- 
und Pflegebereich erbracht haben, z.B.
• Hospiz- und Palliativversorgung
• Selbsthilfegruppen im Bereich Gesundheit
• Örtliche Vereine und Initiativen einschließlich Seniorenbe-

treuung
• Besuchsdienste im Krankenhaus und im Seniorenheim, 

„Grüne Damen und Herren“
• Heim- und Patientenfürsprecher
• Demenzhelfer
• Prävention
• Häusliche Pflege von Familienangehörigen und anderen 

Personen
• uvm.
Ihre Vorschläge (schriftlich oder gerne auch per E-Mail) sollten 
möglichst bis zum 25Februar 2022 vorliegenNeben den per-
sönlichen Daten des Vorgeschlagenen ist eine Beschreibung 
des Engagements (möglichst mit Angabe von Zeiten) und der 
Verdienste notwendigPersonen, die bereits eine staatliche Aus-
zeichnung (z.Bdas Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerprä-
sidenten, den Bundesverdienstorden, eine Staatsmedaille oder 
den Bayerischen Verdienstorden) erhalten haben, kommen für 
den „Weißen Engel“ nicht mehr in Betracht.
Kontakt: Landratsamt Bamberg, z.HdFrau Martina Alt, Ludwig-
straße 23, 96052 Bamberg, Tel0951/85-622 oder per Mail: mar-
tina.alt@lra-ba.bayern.de

Samstag, 15.01.
TAG DER EWIGEN ANBETUNG in Tütschenge-
reuth

Tütsch 17.00 Uhr feierl. Schlussgottesdienst der 
Ewigen Anbetung

Bischb 18.30 Uhr Vorabendmesse

Kostenlose Energieberatung 
der Stadt und des Landkreises Bamberg
19.01. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3,
26.01. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23,
02.02. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3,
09.02. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23,
16.02. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3,
23.02. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23,
02.03. keine Beratung
Jeweils von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Anmeldung vorab unbe-
dingt erforderlich:
Landratsamt Bamberg (0951) 85 - 590
Stadt Bamberg (0951) 87 - 1724.
Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens finden die Bera-
tungen leider ausschließlich telefonisch statt. Bei Änderung 
des Infektionsgeschehens werden wieder Präsenztermine ver-
geben. Die Information der Bürgerinnen und Bürger hierüber 
erfolgt bei der Terminvergabe.

Fischereizentrum Oberfranken
Vorbereitungslehrgang des 
FZO für die staatlichen Fischerprüfung
Forchheim
Das Fischereizentrum Oberfranken (FZO), größter Anbieter von 
Vorbereitungslehrgängen zur staatl. Fischerprüfung in Nord-
bayern, bietet im Frühjahr 2022 im Raum Forchheim die Mög-
lichkeit, die Vorbereitung zur staatl. Fischerprüfung an nur drei 
Wochenenden zu absolvieren und damit den staatl. Fische-
reischein zu erlangen.
Stattfinden wird der vom Fischereizentrum Oberfranken (FZO)
als Wochenendkurs konzipierte Lehrgang ab Sa. 12.03.2022
„Sportgaststätte Buckenhofen“ in 91301 Forchheim, 
OT Buckenhofen, Zur Staustufe 8
Dabei wird es an drei aufeinander folgenden WE jeweils Sa./
So. ganztägig Unterricht geben. Ende des Lehr-gangs ist somit 
So. 27.03.2022. Der erfolgreich absolvierte Lehrgang berech-
tigt zur Teilnahme an jeder beliebigen Onlineprüfung in Bayern.
Damit stellt das FZO sicher, daß es auch im Jahr 2022 wieder 
eine bedarfsgerechte Ausbildung angehender Petrijünger für 
das Stadtgebiet und den Landkreis Forchheim geben wird.
Die Anmeldung zu diesem Vorbereitungslehrgang zur Online-
prüfung in der Region FO / EBS / ER / ERH / Nbg.-Land und BA 
erfolgt über die Webseite des FZO unter
www.fischereizentrum-oberfranken.de

Bamberger Ferienabenteuer 2022
Ab 1. Februar online buchen
Kinder aus Stadt und Landkreis im Alter von 6 bis 14 Jahren 
können auch 2022 wieder spannende Ferienabenteuer erle-
ben. Das Jahresprogramm ist bereits online, die Buchung star-
tet am 1. Februar unter www.ferienabenteuer-bamberg.de.
In den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien sowie am Buß- 
und Bettag können die Kinder aus 38 tollen Angeboten wählen, 
wie etwa Natur- und Wildnisabenteuer, Abenteuer auf der Theater-
bühne oder mit dem Filmteam im Bauernmuseum. Die Veranstal-
tungen sind mit Ausnahme des Buß- und Bettags ganzwöchig mit 
täglicher Betreuungszeit von mindestens 8 bis 15 Uhr.
Das Ferienabenteuer wird von 21 regionalen Unternehmen 
finanziell mitgetragen. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - für ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie für die ganze Region. Kinderreiche 
und bedürftige Familien können besondere Ermäßigungen nut-
zen. Für Kinder mit Assistenzbedarf können in Kooperation mit 
der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bamberg kos-
tenlos zusätzliche Assistenzkräfte bereitgestellt werden.
Stadt und Landkreis Bamberg wünschen, zusammen mit allen 
Partnerinnen und Partnern der Familienregion, schöne Ferien 
2022!
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Samstag, 29.01.
Vie 17.30 Uhr Vorabendmesse

mit Gebetsanliegen
- für +Alfred Neuner (zum Jahrtag), 
Weiherer Str.
- für Verst. der Fam. Schmitt und Hahn

Bischb 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 30.01. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Trosd 08.30 Uhr Eucharistiefeier
Roß 08.30 Uhr Eucharistiefeier

mit Gebetsanliegen
- für +Paul Rottmann und Angeh.

Tru 10.00 Uhr Eucharistiefeier
mit Gebetsanliegen
- für +Andreas Jäger (zum Jahrtag) 
und verst. Angeh.
- für +Johann u. Augusta Zahnleiter 
(zum Jahrtag)
und Helmuth Zahnleiter
- für +Gertrud Burger (zum Jahrtag)
- für Alois und Brigitte Eppig und 
verst. Angeh.

Tütsch 10.00 Uhr Wortgottesdienst
Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier

Tauftermine 2022 um 14.00 Uhr
Vie 19.02.2022
Tru 26.03.2022
Vie 09.04.2022
Tru 28.05.2022
In Gottes Ewigkeit wurde aufgenommen:
Tru Herbert Rebhan, Vierether Straße 1
Vie Wolfgang Hoffmann, Am Steinbruch

Krankenkommunion
Gerne bieten wir älteren Menschen, die nicht mehr in den 
Gottesdienst kommen können, die Krankenkommunion an. 
Scheuen Sie sich nicht sich zu melden – wir kommen gerne zu 
Ihnen!
Je nach Nachfrage, wird Sie der Pfarrer, die Gemeindereferen-
tin, ein Kommunionhelfer oder eine Kommunionhelferin besu-
chen. Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro in Trunstadt (Tel. 
251) oder in Viereth (Tel. 250).

Coronaregelung Gottesdienste
St. Jakobus Viereth und
St. Petrus und Marcellinus Trunstadt
Stand 07.12.2021

Andachten und Gottesdienste an Werktagen,
Vorabendgottesdienste und am Sonntag
- Wir machen KEINE 3G (Genesen, Geimpft, Getestet) Kon-

trollen
- Abstand 1,5 m zwischen Haushalten
- Die FFP2 Maske muss während des gesamten Gottes-

dienstes getragen werden
- Die Kommunionausteilung geschieht am Platz
In Viereth wird weiterhin eine Anmeldung für die anderen 
Wochenendgottesdienste dringend! empfohlen, um einen gesi-
cherten Gottesdienstbesuch zu ermöglichen.
Gottesdienste aus besonderem Anlass 
(Taufe, Hochzeit, Beerdigung, usw.)
- Abstimmung des Eintrittsmodus (Abstand oder 3G/2G) - in 

Trunstadt mit dem Kirchenpfleger, in Viereth im Pfarrbüro 
(Tel. 250) - ist verpflichtend.

- Alle Gemeindemitglieder müssen sich an den jeweilig 
gewählten Modus (Abstand oder 3G/2G) halten

Generell - Bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie Erkältungs-
symptome bemerken.
Kurzfristige Änderungen zu den Regeln können erfolgen.
Es ist immer den Anordnungen der Ordner Folge zu leisten.

Sonntag, 16.01. 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
- Kollekte für den Familienbund der Katholiken –

Trosd 08.30 Uhr Eucharistiefeier
Roß 08.30 Uhr Wortgottesfeier

Tru 10.00 Uhr Eucharistiefeier
mit Gebetsanliegen
- für +Verst. d. Fam. Höppel, Steiger-
wald und Weber
- für +Johann Schmitt, Leb. u. Verst. 
d. Fam. Schmitt und Kneuer
- für +Anna und Martin Haagen und 
+Mathilde Behr und Angeh.

Vie 10.00 Uhr Eucharistiefeier
(Lekt.: Peter Reh)
mit Gebetsanliegen
- für +Johann Reus (1. Jahrtag)
- für Verst. des Jahrganges 1934/35, 
best. von den Schulkameraden
und -kameradinnen

Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 20.01. HL. FABIAN, HL. SEBASTIAN
Tru 09.00 Uhr Eucharistiefeier

mit Gebetsanliegen
- für +Karl-Heinz Frenzel und verst. 
Angeh.

Freitag, 21.01.
Vie 17.30 Uhr Eucharistiefeier

mit Gebetsanliegen
- für +Martha Reus

Samstag, 22.01.
Tru 17.30 Uhr Vorabendmesse

mit Gebetsanliegen
- für +Eltern Reuther und Roppelt 
und Schwester Kunigunda Ullrich
- für +Agnes Martin (zum Jahrtag), 
Gertraud Lamprecht (zum Jahrtag)
und alle verst. Angeh.
- für +Rudolf Schmitt (zum Jahrtag), 
Paul und Betty Rebhan
und verst. Geschw.

Bischb 18.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Trosd 18.30 Uhr Wortgottesdienst
Sonntag, 23.01. 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Weip 08.30 Uhr Eucharistiefeier
Roß 08.30 Uhr Eucharistiefeier

mit Gebetsanliegen
- für +Alfons Ziegler
- für +Joseph u. Karoline Eichelsdör-
fer

Vie 10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der 
Kommunionkinder
mit Taufe des Kindes Mayla-Neomi 
Piotrowski, Im Stämmig
(Bitte vorher im Pfarrbüro anmelden – 
begrenztes Platzangebot!)

Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Tru 17.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der 

Kommunionkinder
(Gottesdienst nur für die Erstkommuni-
onkinder und ihre Angehörigen!)

Donnerstag, 27.01.
Tru 09.00 Uhr Eucharistiefeier

- für +Ewald Weber (zum Jahrtag)
Freitag, 28.01. HL. THOMAS von AQUIN, Kirchen-

lehrer
Vie 17.30 Uhr Eucharistiefeier
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Firmung 2022 für Viereth und Trunstadt
Am Samstag, 16.07.2022 um 9.00 Uhr ist in der Pfarrkirche Vie-
reth die Feier der Firmung für Jugendliche aus den Pfarreien 
Viereth und Trunstadt geplant.
Wer an der Firmvorbereitung teilnehmen möchte, in die 7. 
Klasse oder höher geht und noch kein Anmeldeformular per 
Post erhalten hat, meldet sich bitte im Pfarrbüro Viereth, Tel 
250. Nähere Infos auch bei Gemeindereferentin judith.drech-
sel@erzbistum-bamberg.de,
Tel: 0175 - 9448116

Gemeinsamer Weihnachtswunschbaum
Aktion der Kita St. Christophorus und der Kita St. Jakobus 
für die Caritas-Jugendhilfe in Pettstadt

In den vergangenen Advents-
wochen halfen die Elternvertre-
ter unserer beiden Kinderta-
gesstätten zusammen um auch 
Kindern in schwierigen Le-
benssituationen zu Weihnach-
ten leuchtende Augen zu berei-
ten.

In jeder Einrichtung wurde ein 
Weihnachtsbaum aufgestellt, 
an welchen erfüllbare Weih-
nachtswünsche der Kinder 
der Heimgruppen in Pettstadt 
aufgehängt wurden. Die Spen-
denbereitschaft war faszinie-
rend! Schon nach wenigen 

Tagen waren alle Wünsche vergriffen und kurz vor Weihnachten 
konnten die Elternvertreter der Caritas-Jugendhilfe Pettstadt 80 
Geschenke für die dort wohnenden Kinder übergeben.

Eine neue Homepage für unsere Pfarreien und dem Seel-
sorgebereich ist online!
Unter den folgenden Adressen finden Sie Gottesdienste, Veran-
staltungshinweise, Hintergrundinformationen, Kontaktdaten der 
pastoralen Mitarbeiter und Pfarrbüros und vieles mehr…

www.sb-main-aurach.de
www.pfarrei-viereth.de
www.pfarrei-trunstadt.de

Pfarrbüro Viereth: Tel.: 09503/250
E-Mail: st-jakobus.viereth@erzbistum-bamberg.de

Bürozeiten in Viereth:
Mo.: 09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Mi.: 09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Do.: 15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Fr.: 09.00 Uhr - 11.30 Uhr

Das Pfarrbüro ist nun in der Hauptstraße 29 (Prosserhaus) 
ansässig.
Parkmöglichkeit Einfahrt Hahnweg.

Gemeindereferentin Judith Drechsel:
Tel.: 09503/500 270 oder 500 1391
E-Mail: judith.drechsel@erzbistum-bamberg.de

Pfarrbüro Trunstadt: Tel.: 09503/251
E-Mail: pfarrei.trunstadt@erzbistum-bamberg.de

Bürozeiten in Trunstadt:
Di: 09.30 Uhr – 11.30 Uhr
Mi: 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Do: 09.30 Uhr – 11.30 Uhr
Fr: 09.30 Uhr – 11.30 Uhr

Pfarramt Bischberg: Tel.: 0951/6 13 31
E-Mail: pfarrei.bischberg@erzbistum-bamberg.de

IBAN-Nummern / BIC der Sonderkonten für Spenden:
Viereth
VR Bank Bamberg-Forchheim eG
IBAN: DE22 7639 1000 0402 9840 32 / BIC: GENODEF1FOH
Trunstadt
Sparkasse Bamberg:
IBAN: DE57 7705 0000 0810 3601 31 / BIC: BYLADEM1SKB
VR Bank Bamberg-Forchheim eG:
IBAN: DE23 7639 1000 0102 9891 07 / BIC: GENODEF1FOH

Medizinischer Notfalldienst
Unfall / Lebensbedrohende Erkrankung
-> Rettungsdienst Notruf: 112

Erkrankungen
deretwegen ich zu meinem Hausarzt ginge, wenn
dieser in seiner Praxis wäre
-> Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Mittwoch 13.00 Uhr - Donnerstag 8.00 Uhr
Freitag 18.00 Uhr - Montag 8.00 Uhr
Tel. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst:
Welche(r) Kinderarzt/ärztin Notdienst hat, erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 
116117
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Soldaten- u. Reservistenkameradschaft 
Viereth
Die geplante Jahreshauptversammlung am 23.1.2022 im Gast-
haus Mainlust wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
Der neue Termin wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt 
gegeben.
Die Vorstandschaft

Einige Kinder vor Ort bekamen das Spektakel mit. Die Freude 
war groß.
Wir möchten uns hiermit noch einmal ganz herzlich für die 
große Spendenbereitschaft und Unterstützung an dieser Aktion 
bedanken!
Ein Dankeschön geht zudem an unseren Jugendbeauftragten 
Jonas Linzmayer sowie an den Forstamtsleiter der städtischen 
Forstverwaltung Bamberg, Herrn Johannes Hölzel, welche die 
beiden Wunschtannen organisierten und spendeten.
„Alleine sind wir stark, zusammen unschlagbar!“

Kirchengemeinde & Ortsvereine 
Viereth/Weiher
Weihnachtspost von unserem Schulpatenkind 
auf den Philippinen!
„Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut! Ich schi-
cke Ihnen diesen Brief mit Weihnachtsgrüssen und hoffe, das 
Christuskind erfüllt Sie mit Liebe und Freude, zusammen mit 
allen Angehörigen. Ich feiere mein Weihnachtsfest auf gleiche 
Weise. Mir geht es hier gut und ich lerne viel Wichtiges fürs 
Leben und die Schule.
Danke für Ihre stete Unterstützung, welche Sie mir zukommen 
lassen. Ich will für sie beten und wünsche Ihnen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest.
Das Geschenk der Liebe – das Geschenk des Friedens – das 
Geschenk des Glücks - möge all dies zu Ihrem Weihnachten 
gehören.“
Sincerly yours – mit freundlichen Grüßen – Lovely Joy Ybanez / 
25.12.2021
(eine Antwort an die zuständige Betreuungsperson von L. Yba-
nez seitens der Vereine erfolgt )

Steckbrief unseres Patenkindes (seit Ende 2019 gefördert)
Geboren im Dez. 2000, katholisch, Wohnsitz Malaybalay City, 
z.Zt. National High School. Die verwitwete Mutter ist Aushilfskö-
chin und hat 5 Kinder.
Ortsvereine Viereth/Weiher
i.A. H. Wahner / Kontakt zur Kinderhilfsorganisation „mabuhay“/
Bamberg

Singgemeinschaft Trunstadt

Die Singgemeinschaft 
feiert 50. Geburtstag
Am 8. Januar 1972 wurde im Gasthof „Zur 
Linde“ die Singgemeinschaft Trunstadt 
gegründet.

„Die Jubilarin“ ist trotz vieler Einschläge auf ihrem Weg noch 
sehr lebendig. Nach Unterbrechungen wurde das Singen 
immer wieder weitergeführt.
Mit neuen Formen und Liedmaterial hat sie sich an die Zeit, 
die Vorlieben der Sängerinnen und Sänger und das Publikum 
angepasst.
Eine wichtige Eigenschaft der Jubilarin ist die Kombination aus 
Gesang, Humor, Kameradschaft und Spaß. Sonst wäre sie nicht 
so alt geworden!
Mit der Aussicht auf viele weitere schöne Jahre gratulieren wir 
alle der Singgemeinschaft Trunstadt und sagen:
Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag - weiter so!
Wir werden die Singgemeinschaft richtig feiern, wenn es wieder 
geht und alle dabei sein können.
Roland Betz
1. Vorsitzender
E-Mail: info@singgemeinschaft-trunstadt.de;
Internet: http://www.singgemeinschaft-trunstadt.de;

Anzeigenservice wird bei uns  
ganz  G R O S S  geschrieben!

Impressum

MITTEILUNGSBLATT 
der Gemeinde Viereth-Trunstadt
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Viereth-Trunstadt 
erscheint 14-täglich jeweils freitags in den geraden Wochen.

–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Die Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Viereth-Trunstadt Regina Wohlpart, 

Weiherer Straße 6, 96191 Viereth-Trunstadt
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Viereth-Trunstadt wird kostenlos an die 

Haushalte der Gemeinde verteilt. Darüber hinaus erfolgt ein Aushang der 
amtlichen Bekanntmachungen an den ortsüblichen Bekanntmachungstafeln.

– Im Bedarfsfall Einzelexemplare des Mitteilungsblattes kostenlos in der 
Gemeindeverwaltung oder durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. Ver-
sandkostenanteil.

Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf hin-
gewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, 
Michael Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.

 
 

 
 

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Corona Testzentrum Bischberg Viereth
im Industriegebiet auf dem Gelände der Firma Dennert

Drive In
schnelle, bequeme und professionelle Abwicklung

Neue Öffnungszeiten
Mo. – Sa. 10:00 - 12:00 Uhr,  14:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 13:00 Uhr  

Registrierung unter www.teststation.hs-probatix.de  
möglich.

Mo-Do 9-17 Uhr – Fr 9-16 Uhr oder nach Terminvereinbarung

Achtung! Mundschutz und max. 4 Personen gleichzeitig

 

Ausbildung in ALLEN Führerscheinklassen 

Unterricht: Montag von 18:30 – 20:45 Uhr        Dienstag von 18:30 Uhr – 20:45 Uhr 

Priesendorf – Hauptstraße 8       Oberhaid – Schweinfurter Str. 51 

09503-259066                  service@fs-schmitt.de 
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09503-502966

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 28 
96103 Hallstadt
TEL   0951.9 72 26 – 0 

www.kuechen-bamberg.de

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 28 
96103 Hallstadt
TEL   0951.9 72 26 – 0 

www.kuechen-bamberg.de

Acker-,Wald-
undWiesenflächen
im Gemeindegebiet Viereth-Trunstadt
und Umgebung zu kaufen gesucht.

Flächentausch bzw. Rückpacht evtl. möglich.

Veit Dennert KG - Tel.: 09552-71717
eMail: landwirtschaft@dennert.de

Reinigungskraft gesucht ! Wir
suchen ab sofort eine erfahrene,
zuverlässige und sehr gewissen-
hafte Reinigungskraft für privat. 1x
wöchentlich, 5-6 Stunden. Nur vor-
mittags möglich. Vorzugsweise
Donnerstag oder Freitag. Tel. 0170
/ 859 05 56

Suche Haushaltshilfe f. Senioren

1xwö. Tel.01751909480 Trunstadt

Suchen und Finden.
anzeigen.wittich.de


